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Vorbemerkungen 

Allgemeinen Hinweise 

Die in diesem Bericht enthaltenen Daten wurden im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg vom Landesamt für Datenverarbettung und Statistik ermittelt. 
Hierzu liegen die Berichtsunterlagen für die Schülerinnen und Schüler des Schuljahres 1994/95 zum Stichtag 
20.10.1994 und für die Schulentlassenen des Schuljahres 1993/94 zum Stichtag 06.07.1994 von allen im Land 
Brandenburg bestehenden berufsbildenden Schulen vor. 

Erläuterungen zu den Bildungsgängen 

Die berufsbildenden Schulen sind im Land Brandenburg in der Regel als Oberstufenzentren organisiert. In den 
Oberstufenzentren können alle Bildungsgänge der Sekundarstufe II und der Fachschule angeboten werden. 
Der Bildungsgang Fachschule kann auch an einer selbständigen Schule geführt werden. 

In der Berufsschule wird im berufsübergreifenden Unterricht eine erweiterte Allgemeinbildung und im 
berufsbezogenen Bereich die Fachtheorie im Rahmen der Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz bzw. 
Handwerksordnung vermittelt. Der Unterricht findet entweder an zwei Tagen pro Woche oder als Blockunterricht 
von einer oder mehreren Wochen, der sich mtt Ausbildungswochen im Betrieb abwechselt, statt. Der Unterricht 
wird in berufsbezogenen Fachklassen erteilt. Bei erfolgreichem Abschluß der Berufsschule erhalten die 
Auszubildenden ein Abschlußzeugnis. 

Jugendliche mit einem Arbeitsverhältnis erfüllen an einem Berufsschultag je Woche ihre Berufsschulpfiicht. 
Jugendliche ohne Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis können in Maßnahmen des Arbeitsamtes eine Berufs-
vorbereitung erhalten und sind während dieser Zeit an wöchentlich zwei Tagen berufsschulpflichtig. 

Jugendliche ohne Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis können in der Berufsfachschule nach§ 12(4) 1.SRG eine 
zweijährige berufliche Grundbildung durchlaufen. Der Unterricht erfolgt im berufsübergreifenden und berufs-
bezogenen Bereich. Der berufsbezogene Bereich bezieht sich auf ein Berufsfeld. Zum Unterricht gehört ein 
fachpraktischer Lernbereich. Am Ende des Bildungsganges können der Sekundarstufe 1 gleichwertige 
Abschlüsse erreicht werden. In der Berufsfachschule für soziale Berufe wird in einem zweijährigen Bildungsgang 
die Voraussetzung für den Besuch der Fachschule des Typs Sozialwesen geschaffen. Es werden Kenntnisse 
im sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Bereich in Theorie und Praxis vermittelt. 

Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis können, sofern sie die Fachoberschulreife besitzen, in einer 
Berufsfachschule nach§ 13 1.SRG mtt mindestens zweijähriger Dauer in einem Assistentenberuf-Ausbildung 
nach Landesrecht- ausgebildet werden. Bei der dreijährigen Ausbildung kann zusätzlich die Fachhochschulreife 
erworben werden. 

In der Fachoberschule wird in der zweijährigen Form in Klasse 11 und 12 im Anschluß an die Fachoberschulreife 
unter Einbezug eines betrieblichen Praktikums innerhalb von zwei Jahren der Erwerb der Fachhochschulreife 
ermöglicht. Absolventen einer Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz bzw. Handwerksordung können 
die Fachoberschule auch in einjähriger Form besuchen. Voraussetzung ist ebenfalls die Fachoberschulreife. 
Diese Form der Fachoberschule kann auch in zweijähriger Teilzeitform absolviert werden. 

In der Fachschule wird eine wetterführende fachliche Ausbildung angeboten. Die Aufnahme in die Fachschule 
erfordert mindestens die erweiterte Berufsbildungsreife oder eine gleichwertige Schulbildung und den erfolgrei-
chen Abschluß in einem einschlägigen, anerkannten Ausbildungsberuf und eine mehrjährige Berutserfahrung. 
Die Aufnahmevoraussetzung zu den Fachschulen des Typs Sozialwesen ist die Fachoberschulreife oder eine 
gleichwertige Schulbildung und der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Berufsausbildung bzw. der 
erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Berufsfachschule. 
Darüber hinaus ist der Zugang zu allen Fachschulbildungsgängen auch über andere Wege möglich. Der 
erfolgreiche Abschluß verleiht neben dem beruflichen Abschluß auch die Berechtigung zum Studium an einer 
Fachhochschule des Landes Brandenburg. 
























































































